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Wallis Donnerstag, 25. April 2024

«Les Celliers de Sion» gilt als  
erstes Schweizer Önozentrum.  
Doch der Önopark, 2017 als Pio- 
nierprojekt eingeweiht, sorgt seit  
Jahren für negative Schlagzeilen.  
Der Bau des Gebäudes und sein  
Betrieb wurden regelmässig an- 
geprangert. Der Önopark wurde  
ausserhalb der Bauzone errich- 
tet. Es wird Wein der Kellerei- 
en Rouvinez, Bonvin und Varone  
verkauft, aber auch touristische  
Produkte und Angebote.

Die Kellerei Varone wurde  
von Philippe Varone (FDP) gelei- 
tet, mittlerweile seit 2017 Stadt- 
präsident von Sitten. Das Gebäu- 
de ist das Werk des Architek- 
ten Pascal Varone. Er ist Prä- 
sident der Kantonalen Baukom- 
mission. Und der Cousin von  
Philippe Varone. Eine brisante  
Konstellation. Unter Druck ge- 
riet auch die Kantonale Baukom- 
mission (KBK). In der Juni-Sessi- 
on 2023 sagte das Walliser Parla- 

ment zwar Nein zu einer PUK, be- 
jahte aber, dass die Bewilligungs- 
verfahren von der Geschäftsprü- 
fungskommission (GPK) geprüft  
und durchleuchtet werden.

Gestern hat die GPK den  
Schlussbericht publiziert. Auf ad- 
ministrativer Ebene habe das  
Dossier der «Celliers de Si- 
on» das vorgesehene Verfahren  
durchlaufen und die Bewilligun- 
gen erhalten. Auf Dossierebene  
sei zwischen dem Teil «Baube- 
willigung» und dem Teil «Nut- 
zung» (Betrieb) zu unterscheiden.  
Die Interpretationen, ob das Pro- 
jekt in der realisierten Form in  
der Landwirtschaftszone gebaut  
werden durfte, gehen auseinan- 
der, ebenso die Rechtsgutachten,  
die von zwei auf diesem Ge- 
biet spezialisierten Professoren  
verfasst wurden. Es sei nicht  
Aufgabe der GPK, zu diesen  
rechtlichen Aspekten Stellung zu  
nehmen, steht im Bericht.

Die GPK stellt fest, dass die  
Nutzung des Gebäudes durch  

die «Celliers de Sion» ab En- 
de 2017 nicht den Vorgaben des  
Bundesrechts entsprach. Dies er- 
kläre auch die Auflagen, die in  
der Wohn- und Nutzungsbewil- 
ligung vom April 2019 erteilt  
wurden. Diesbezüglich war die  
KBK der Ansicht, dass es äus- 
serst schwierig sei, eine Nutzung  
durch ein Bauwerk zu erzwingen,  
und dass dies eher durch eine  
Rechtsvorschrift erfolgt. Die Ver- 
antwortlichen der «Celliers de Si- 
on» sprachen hingegen von ei- 
ner notwendigen Interpretations-  
und Anpassungsphase. Professor  
Dubey wiederum war der Mei- 
nung, dass es bereits ein Problem  
darstellt, wenn das Bauwerk ei- 
ne andere als eine landwirtschaft- 
liche Nutzung zulässt.

Die rechtskräftige Wieder- 
herstellungsverfügung, die auf ei- 
ner eingehenden Analyse des  
Dubey-Berichts beruhte, enthielt  
letztlich relativ unbedeutende  
Korrekturen, insbesondere im  
baulichen Bereich (Küchenein- 

richtung – Speisekarte – Entfer- 
nung des Mobiliars). Die GPK ist  
der Meinung, dass die von der  
KBK infolge des Rechtsgutach- 
tens von Professor Dubey ver- 
langten Massnahmen zur Wie- 
derherstellung der Rechtskonfor- 
mität ausreichend sind.

Der Staatsrat übte die Ober- 
aufsicht über die KBK aus und  
verfolgte das von der KBK in die- 
sem Fall durchgeführte Verfah- 
ren zur Einhaltung der Vorschrif- 
ten konsequent. Die GPK bedau- 
ert jedoch, dass die Regierung  
bei der Ankündigung der Been- 
digung der Oberaufsicht per En- 
de Mai 2023 das Rechtsgutachten  
von Professor Dubey übermittel- 
te, ohne sich dazu zu äussern,  
ob der Präsident der KBK sich  
weiterhin für die Ausübung sei- 
nes Amts eignet oder nicht. Erst  
die dringlichen Interpellationen  
vom Juni 2023 schienen etwas zu  
bewegen.

In dieser Angelegenheit wur- 
den zwei Rechtsgutachten mit un- 

terschiedlichem Zeitrahmen er- 
wähnt (Professor Zufferey und  
Professor Dubey), deren Schluss- 
folgerungen sich widersprechen.  
Die GPK erinnert daran, dass das  
erste Rechtsgutachten auf einem  
Projekt beruhte und das Ergeb- 
nis eines Mandats der «Celliers de  
Sion» war. Das zweite Gutachten  
basiert auf der tatsächlichen Um- 
setzung und den Beschlüssen der  
Verwaltungsbehörde.

Auf der Grundlage der  
durchgeführten Anhörungen  
und der eingesehenen Unterla- 
gen gibt es jedoch für die GPK  
keine faktischen Anhaltspunkte  
für einen Interessenkonflikt. Ba- 
sierend auf den ihr zur Verfügung  
stehenden Dokumente und In- 
formationen liegen für die GPK  
auch keine neuen Erkenntnisse  
vor, die der Staatsanwaltschaft  
nicht bereits vorliegen.

Die KBK ist die zuständige  
Behörde im Bereich des öffent- 
lichen Baurechts für Bauten und  
Anlagen ausserhalb der Bauzo- 

nen. Sie ist noch beim Depar- 
tement für Mobilität, Raument- 
wicklung und Umwelt angesie- 
delt. Am 12. Mai 2023 hat der  
Grosse Rat entschieden, die Mit- 
glieder der KBK im Rahmen ih- 
rer Umstrukturierung vollständig  
auszulagern. Das Parlament will  
damit die Unabhängigkeit der  
KBK stärken, indem sie vollstän- 
dig aus der Kantonsverwaltung  
ausgegliedert wird.

Die GPK ist sich der verschie- 
denen Problematiken im Zusam- 
menhang mit der Raumplanung  
im Wallis bewusst und gibt dem  
Staatsrat eine Reihe von Emp- 
fehlungen ab. So soll das mög- 
liche Potenzial für weintouristi- 
sche Einrichtungen geprüft wer- 
den. Ebenso sollte die Erstellung  
eines Leitfadens für weintouris- 
tische Aktivitäten nach dem Vor- 
bild des Kantons Waadt ins Au- 
ge gefasst werden. Die Prozes- 
se sind zu optimieren. Grund- 
sätzlich soll die Transparenz für  
solche Dossiers erhöht werden.

Ein Abriss des Gebäudes wäre nicht verhältnismässig
Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) räumt beim «Les Celliers de Sion» Fehler der Behörden ein. Es gibt aber nur Empfehlungen.

Herold Bieler

Nun ist es offiziell: Die Stif- 
tung Roggen Schweiz ist insol- 
vent und geht in Konkurs. Wäh- 
rend der provisorischen Nach- 
lassstundung konnte keine Fi- 
nanzlösung gefunden werden,  
obwohl eine regionale Investo- 
rengruppe Interesse bekundete,  
Kapital einzuschiessen.

Paul Inderkummen ist Prä- 
sident des Stiftungsrats. Er sagt,  
dass trotz grosser Bemühungen  
der beteiligten Parteien keine  
tragfähige Lösung für eine finan- 
zielle Sanierung gefunden wer- 
den konnte. «Dies führte die  
Stiftung schlussendlich in den  
Konkurs», so Inderkummen. Er  
bedaure diese Entwicklung sehr.

Die Stiftung Roggen  
Schweiz vereint in Erschmatt  
eine Backstube und zwölf Ho- 
telzimmer. Weiter pachtet sie  
das örtliche Restaurant von  
der Gemeinde Leuk. Die Stif- 
tung wurde im März 2016 mit  
dem Ziel gegründet, den Rog- 
gen schweizweit zu vermark- 
ten und Erschmatt als Rog- 
genzentrum zu etablieren. In  
den vergangenen Jahren konn- 
te die Backstube wirtschaftlich  
betrieben werden, betont denn  
auch Paul Inderkummen. Auch  
der Hotelbetrieb habe die Kos- 
ten «knapp decken» können.  
Das Restaurant sei indes deut- 
lich unter den Erwartungen ge- 
blieben. Die Defizite im Res- 
taurant in Kombination mit 
einer grossen Personalfluktua- 
tion habe die Stiftung schliess- 
lich in eine «ausserordentli- 
che Situation» geführt, erklärt  
Inderkummen weiter.

Im Klartext heisst das: Das  
Projekt ist gescheitert. Was  
bleibt, sind einige Fragen. Und  
eine Idee für ein Folgeprojekt.

Wird das Restaurant  
weitergeführt?
Inderkummen sagt, er habe sich  
bemüht, die Stiftung zu «ret- 
ten». Ein Sanierungsversuch mit  
einer regionalen Investorengrup- 
pe sei indes erfolglos geblieben.  
Die hauptfinanzierende Bank sei  
nicht auf den Sanierungsplan  
eingestiegen, so sei eine ver- 
nünftige Lösung nicht möglich  
gewesen. Dem Vernehmen nach  
handelt es sich dabei um die  
Bank WIR.

Wie hoch die ausstehenden For- 
derungen sind, will Inderkum- 
men nicht sagen. Dafür sei  
nun das Konkursamt und nicht  
mehr die Stiftung zuständig.  
Aber auch er, Inderkummen,  
habe sich finanziell stark en- 
gagiert. Er sei mit seinem pri- 
vaten Engagement «sehr weit»  
gegangen.

Auch die Gemeinde Leuk ist  
in das Projekt involviert. Die In- 
vestitionen in das Roggenzentrum  
beliefen sich seinerzeit auf über  

2,8 Millionen Franken – inklusi- 
ve Nachtragskredit über 320’000  
Franken. Werden die Ausgaben  
für das Verwaltungsgebäude hin- 
zugerechnet, belaufen sich die Ge- 
samtausgaben in das Zentrum auf  
über 3,6 Millionen Franken. Die  
baulichen Verzögerungen und die  
höheren Kosten sorgten in der Be- 
völkerung immer wieder für Miss- 
stimmung.

Wie geht es für die Gemein- 
de nun weiter? Präsident Mar- 
tin Lötscher sagt auf Anfrage,  

dass die Gemeinde Leuk ledig- 
lich Verpächterin des Restaurants  
gewesen sei; die Gemeinde habe  
auf den Geschäftsgang der Stif- 
tung keinen Einfluss gehabt. Die  
Stiftung sei privatrechtlich orga- 
nisiert, mit selbstständigem und  
verantwortlichem Stiftungsrat.

Das Restaurant bleibe vor- 
erst geschlossen, so Lötscher wei- 
ter. Ziel sei es aber, den Betrieb zu  
einem späteren Zeitpunkt wie- 
derzueröffnen. Wann und in wel- 
cher Form bleibt indes unklar.

Es würden auch Ideen im Raum  
stehen, die Hotelzimmer wei- 
terhin zu nutzen. Dafür müss- 
te die Gemeinde diese überneh- 
men. Auch hier gilt: Ob und in- 
wiefern das möglich ist, ist derzeit  
noch ungewiss und hängt vom  
weiteren Verfahren ab.

Durch den Konkurs verliert  
die Gemeinde Leuk aber auch  
Geld. Die offenen Forderungen –  
die Stockwerk-Nebenkosten und  
die ausstehenden Mieten seit Ja- 
nuar 2024 – belaufen sich auf  
knapp 40’000 Franken.

Inderkummen backt  
in Erschmatt weiter 
Sicher ist, dass die Backstube  
des Zentrums weitergeführt wer- 
den soll. Dafür wurde die neue  
Stiftung Roggen Erschmatt ge- 
gründet. Diese Stiftung soll die  
Backhausanlage mieten und den  
Betrieb weiterführen, sagt Paul  
Inderkummen, und zwar «wirt- 
schaftlich abgesichert». Bruno In- 
derkummen soll die Backstube  
auch künftig betreiben.

Das Roggenzentrum galt an- 
fänglich als regionales Vorzeige- 
projekt – der Konkurs sorgt nun  
für ein jähes Ende. Dass die Stif- 
tung Roggen Schweiz Fehler ge- 
macht habe, verneint Stiftungs- 
ratspräsident Paul Inderkummen.  
Die Stiftung sei operativ nicht  
zuständig gewesen, die Über- 
wachung habe man wahrgenom- 
men und alle möglichen Mass- 
nahmen wurden ergriffen, so der  
Stiftungsratspräsident.

Aussagen, die in der Regi- 
on durchaus für Gesprächsstoff  
sorgen könnten. Nachdem Mit- 
te März bekannt wurde, dass  
das Roggenzentrum finanziell  
arg angeschlagen ist, wurde auf  
dem Pomona-Portal kommen- 
tiert, dass «gewisse Köpfe ausge- 
wechselt werden müssten».

Bauchlandung für das Erschmatter Roggenzentrum. Und nun? Bild: zvg

Erschmatter Vorzeigeprojekt 
Roggenzentrum geht in Konkurs
Sanierungsversuch gescheitert. Gemeinde Leuk verliert Geld. Wie weiter?

Armin Bregy

«Alle 
möglichen 
Massnahmen 
wurden 
ergriffen.»

Präsident Stiftungsrat
Paul Inderkummen


